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Vorwort 
 
Jeder Mensch, der seine Existenz nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigener Kraft sichern kann, hat  
Anspruch auf Hilfe durch den Staat. Sozialhilfe ist als letztes Netz der sozialen Sicherheit zu verstehen, das verhin-
dert, dass Personen oder Personengruppen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.  

Jeder Kanton und jeder Halbkanton hat ein eigenes Sozialhilfegesetz. Insgesamt gibt es in der Schweiz daher  
26 Sozialhilfegesetze. 

Dieses Lehrbuch zielt darauf ab, allen Studierenden des Ausbildungslehrgangs Sozialversicherungs-Fachleute mit 
eidgenössischem Fachausweis (= Berufsprüfung) in der deutschsprachigen Schweiz einheitliche Schulungsunterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Durch dieses Lehrbuch wird sichergestellt, dass die Studierenden im Sinne des Schweize-
rischen Verbandes der Sozialversicherungs-Fachleute (SVS) unterrichtet werden und für die Vorbereitung auf die 
gesamtschweizerische Prüfung das Richtige und Wesentliche vorliegen haben.  

Der Hauptteil und der Anhang über die kantonalen Unterschiede in der deutschsprachigen Schweiz bauen auf 
dem Handlungsverständnis «Wissen und Anwenden»1 auf. Diese Anforderungen werden an angehende Sozialver -
sicherungs-Fachleute gestellt. 

Mitarbeitenden eines Sozialen Dienstes und Behördenmitgliedern bietet dieses Lehrbuch eine umfassende und 
praxisbezogene Einführung in die Arbeit in einer Sozialhilfeorganisation.  

Dieses Lehrbuch wird laufend weiterentwickelt. Demzufolge ist der Prozess der Überarbeitung nie beendet. Der  
Inhalt wird jährlich auf den aktuellen Stand der Rechtsgrundlagen gebracht und den Bedürfnissen von Studierenden 
und Sozialen Diensten angepasst.  

 
 

Danksagung 
 
Mein Dank gilt denen, die mich bei der Arbeit an diesem Lehrbuch begleitet haben, allen voran Johanna Rausch für 
ihre juristische Beratung und Begleitung.  
     Bei meiner Lektorin, Sylvia Sawitzki, möchte ich mich dafür bedanken, dass sie den Text unermüdlich nach Satz-
monstern durchforstet und gutes Schweizerdeutsch in korrektes Deutsch umgewandelt hat. 
     Ausserdem möchte ich mich bei den Leserinnen und Lesern der früheren Lehrwerke bedanken. Ihre Inputs bei 
Diskussionen während des Unterrichts im Lehrfach Sozialhilfe helfen mir dabei, die Inhalte des Unterrichts im  
Hinblick auf Verständlichkeit, Sinnhaftigkeit und Relevanz stetig zu verbessern. 
     Ein besonderer Dank geht an Peter Gabel, der nun seit bald zehn Jahren als Grafiker und guter Freund frühere  
Lehrwerke und auch dieses Lehrbuch unermüdlich begleitet und professionell gestaltet hat. 
 
Brigitte Rinke 

1 «Wissen und Anwenden» bedeutet, dass die Studierenden nicht nur über theoretische Kenntnisse verfügen, sondern dass sie auch in der 
Lage sind, ihr Wissen anzuwenden. Zum Beispiel wird in der Berufsprüfung (eidg. Fachausweis) in Form eines Fachgesprächs überprüft, 
ob die Studierenden einer unterstützten Person fachlich korrekt und kompetent Auskunft erteilen können; vergleiche Prüfungsordnung 
des Verbands SVS, Website: feas.ch.


